
a) Abwägungsbeschluss 

„Die Abwägung der in den Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 113 „Woltruper Wiesen IV“ 

enthaltenen Bedenken und sonstigen Anregungen wird in der vorliegenden Fassung 

(Abwägungsvorschlag vom 21.11.2017 einschließlich der Ergänzung vom 13.12.2017) beschlossen. 

 

b) Satzungsbeschluss 

Der Bebauungsplan Nr. 113 „Woltruper Wiesen IV“, bestehend aus der Planzeichnung und den 

textlichen planungsrechtlichen und baugestalterischen Festsetzungen, wird als Satzung beschlossen 

und die Begründung dazu anerkannt.“ 

 


